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bleibt insoweit bei der Zuständigkeit des Kreisgerichts, 
das den Pfändungs- und Überweisungsbeschluß erlas
sen hat.

§8
Pfändung von Forderungen aus anderen Einkünften

Die vorstehenden Bestimmungen sind sinngemäß auf 
die Pfändung von Forderungen der LPG-Mitglieder und 
Mitglieder anderer Genossenschaften, auf die sie aus 
Arbeitsleistungen auf Grund ihres Mitgliedsverhältnis
ses Anspruch haben, anzuwenden.

Schlußbesünmiungen

§9

Die gemäß § 2 Abs. 1 auszuhändigenden Bescheini
gungen sowie die nach § 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 3 aus
zustellenden Mitteilungen sind entsprechend den in 
den Anlagen 1 bis 3 beigefügten Mustern abzufassen.

§ 10

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 2. April 
1966 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchführungsbestim
mung vom 18. Februar 1964 zur Verordnung über die 
Pfändung von Arbeitseinkommen (GBl. II S. 195) außer 
Kraft,

Berlin, den 12. Oktober 1965

Der Minister der Justiz
Dr. B e n j a m i n

Anlage 1
zu § 2 Abs. 1 

vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung

Bescheinigung 
über die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses

Herr/Prau ..................................................  wohnhaft ..................
hat mit Wirkung vom ............................... das Arbeitsrechts
verhältnis mit ..................................................................................

(Name und Sitz des Betriebes)
beendet.
Gegen ihn/sie liegt folgender Pfändungs- und Überwei
sungsbeschluß vor:

Kreisgericht ................................  Aktenzeichen ..............
Art und Höhe der Forderung des Gläubigers: 
................................................................................. MDN.

Name und Anschrift des Gläubigers:

Auf Grund dieses Pfändungs- und Überweisungs
beschlusses wurde von dem Arbeitseinkommen monat
lich ein durchschnittlicher Betrag von ................................ MDN
einbehalten und an den Gläubiger abgeführt.

Anlage 2
zu § 2 Abs. 4 

vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung

Mitteilung an das Gericht 
über die

Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses

Herr/Frau ..................................................  wohnhaft ..................
hat mit Wirkung vom ...................................  das.... Arbeitsrechts
verhältnis mit...................................................................................

(Name und Sitz des Betriebes)
beendet.

Der gegen ihn/sie vorliegende Pfändungs- und Über
weisungsbeschluß

Kreisgericht ...............................  Aktenzeichen ..............

Art und Höhe der Forderung des Gläubigers: 
.................................................................................. MDN

Name und Anschrift des Gläubigers:

wird anliegend zur weiteren Veranlassung zurück
gesandt.

An den Gläubiger wurden ab ............................. bis zum ..........
durch Überweisung folgende Zahlungen................... MDN
geleistet: ...................................  MDN

insges. MDN

Stempel Unterschrift

Anlage 3
zu § 3 Abs. 3 

vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung

Mitteilung an das Gericht 
über die

Begründung eines Arbeitsrechtsverhältnisses

Herr/Frau ...........................................  wohnhaft ..........................
hat mit Wirkung vom   ein Arbeitsrechts
verhältnis mit...................................................................................

(Name und Sitz des Betriebes)
begründet.
Gegen ihn/sie Hegt folgender Pfändungs- und Uber
weisungsbeschluß vor:

Kreisgericht ...............................  Aktenzeichen ..............
Art und Höhe der Forderung des Gläubigers: 
........................-........................................................  MDN

Name und Anschrift des Gläubigers:

Es wird gebeten, eine Ausfertigung des Pfändungs
und Uberweisungsbeschlusses zu übersenden. Bis zur 
Zustellung der Ausfertigung wird von dem Arbeits-Stempel Unterschrift


